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MOLKEREINACHWEIS 

nach § 12 Abs. 2 Nr. 1 bzw. § 27 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Milchquotenverordnung (MilchQuotV) zur 
Vorlage bei der Milchquotenübertragungsstelle und/oder bei der zuständigen Landesstelle 

 

Sofern dieser Nachweis für ein Abgabeangebot bei der Milchquotenübertragungsstelle benötigt wird, kann er frühestens 
zwei Monate vor dem Ende der Einreichungsfrist ausgestellt werden. 
Wird der Nachweis für eine Übertragung durch die zuständige Landesstelle benötigt, ist er nach dem Übertragungszeit-
punkt auszustellen. 

 
Hiermit bestätigen wir dem im Anschriftenfeld genannten Quoteninhaber Folgendes: 
 

1. Nachweis über die Nichtbelieferung der Quote 
(Für Übertragungen zum 01.04. eines Jahres ist diese Angabe nicht erforderlich.) 
 

 a) bei Übertragungen an der Übertragungsstelle (§ 12 Abs. 2 Nr. 1) 
Im laufenden Zwölfmonatszeitraum wurde bis zum ................................... (= letzter Tag des Monats, welcher 
der Ausstellung dieser Bescheinigung vorausgeht) folgender fettkorrigierter Teil der Quote des Antragstellers 
noch nicht beliefert: 

  .......................... kg 

 b) bei besonderen Übertragungen außerhalb der Übertragungsstellen (§ 27 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1) 
Im laufenden Zwölfmonatszeitraum wurde bis zu dem von o.g. Antragssteller genannten Termin ................... (= 
Zeitpunkt der Übertragung) folgender fettkorrigierter Teil der Quote des Antragstellers  
noch nicht beliefert:                  .......................... kg 
 

2. Weitere Angaben zur Quote zu dem in Nr. 1 genannten Zeitpunkt  
 Diese Angaben erfolgen bei Übertragungen außerhalb der Übertragungsstelle freiwillig. Die Landesstelle kann 

diese Angaben gemäß § 44 MilchQuotV auch von Amts wegen bei der Molkerei einholen. 
 
 Anlieferungsquote des Antragstellers insgesamt  .......................... kg 

 Referenzfettgehalt ................ % 

 originärer Referenzfettgehalt (Angabe ist bei beiden Übertragungswegen freiwillig): ................ % 
 
3. Es wird bestätigt, dass im Falle einer Pachtrückgabe oder in ähnlich gelagerten Fällen der Übergang 

der Quote auf den Antragsteller beim abgebenden Erzeuger berücksichtigt wurde. 
 
4. Angaben bzgl. einer Meldung zur Einziehung 

Der Quoteninhaber wurde gem. § 32 Abs. 1 MilchQuotV bis zum Zeitpunkt der Ausstellung dieses Nachweises 
wegen Nichtbelieferung der Quote dem zuständigen Hauptzollamt gemeldet: 
 

   nein 
 
   ja, wobei die Meldung für eine Nichtbelieferung im Zwölfmonatszeitraum ..…….. / .... erfolgte. 
 
Ort: Datum: Unterschrift / Stempel: 

 

 
  Betriebsnummer:               

              
 
  (vom Antragsteller auszufüllen) 

 

Zollkennzahl der Molkerei:  

Name des Lieferanten:  

Lieferantennummer:  

Telefon-Durchwahl:  
Telefax:   
Ansprechpartner: 
Datum:   

 
 
 

 
Anschrift des Lieferanten  

Vorgangsnummer: 

(nicht vom Antragsteller auszufüllen) 


